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B e s c h l u s s r e i f e r  E n t wu r f  

Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der die 
Verordnung über die Lehrpläne der Volksschule und der Sonderschulen, die Verordnung 
über die Lehrpläne der Mittelschulen, die Verordnung über die Lehrpläne der 
allgemeinbildenden höheren Schulen sowie die Verordnung über Aufnahms- und 
Eignungsprüfungen geändert werden; Bekanntmachung der Lehrpläne für den 
Religionsunterricht 

Artikel 1 

Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der Volksschule und der Sonderschulen 

Auf Grund des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2023, insbesondere dessen §§ 6 und 10, wird verordnet: 

Die Verordnung der Lehrpläne der Volksschule und der Sonderschulen, BGBl. Nr. 134/1963, zuletzt 
geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 269/2023, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 5 wird folgender Abs. 31 angefügt: 

„(31) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung 
BGBl. II Nr. xxx/2024 treten wie folgt in Kraft: 

 1. Anlage A Vierter, Fünfter, Sechster und Neunter Teil tritt hinsichtlich der 1. Schulstufe mit 
1. September 2024 und hinsichtlich der weiteren Schulstufen jeweils mit 1. September der 
Folgejahre schulstufenweise aufsteigend in Kraft; 

 2. Anlage A Vierter, Fünfter, Sechster und Neunter Teil tritt für die Praxisvolksschule der 
Pädagogischen Hochschule in Salzburg mit 1. September 2024 in Kraft.“ 

2. In Anlage A (Lehrplan der Volksschule), Vierter Teil (Übergreifende Themen) wird in der Tabelle nach 
der Zeile Lebende Fremdsprache folgende Zeile eingefügt: 

„Englisch  x   x x x x  x   “ 

3. In Anlage A, Vierter Teil, Punkt 2. (Entrepreneurship Education), Unterpunkt 2.2 (Kompetenzziele am 
Ende der Grundschule) letzter Satz und Punkt 5. (Interkulturelle Bildung), Unterpunkt 5.2 
(Kompetenzziele am Ende der Grundschule) letzter Satz und Punkt 6. (Medienbildung), Unterpunkt 6.2 
(Kompetenzziele am Ende der Grundschule) letzter Satz und Punkt 7. (Politische Bildung), 
Unterpunkt 7.2 (Kompetenzziele am Ende der Grundschule) letzter Satz und Punkt 8. (Reflexive 
Geschlechterpädagogik und Gleichstellung), Unterpunkt 8.2 (Kompetenzziele am Ende der Grundschule) 
letzter Satz wird jeweils nach der Wendung „Deutsch,“ die Wendung „Englisch,“ eingefügt. 

4. In Anlage A, Vierter Teil, Punkt 10. (Sprachliche Bildung und Lesen), Unterpunkt 10.2 
(Kompetenzziele am Ende der Grundschule) letzter Satz wird nach der Wendung „Bewegung und Sport,“ 
die Wendung „Englisch,“ eingefügt. 
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5. In Anlage A, Fünfter Teil (Organisatorischer Rahmen), Punkt 2. (Schulische Gestaltungsfreiräume) 
wird der dritte Absatz durch folgenden Absatz ersetzt: 

„In zumindest teilweise englischsprachig geführten Schulen gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 SchOG sind in 
den bilingual geführten Klassen keine weiteren Schwerpunktsetzungen möglich. Es kommt der Lehrplan 
für den Pflichtgegenstand Englisch zur Anwendung.“ 

6. In Anlage A, Fünfter Teil, Punkt 7. (Schularbeiten) wird folgender Absatz angefügt: 

„Bei Einrichtung von Englisch als Unterrichtssprache in zumindest teilweise englischsprachig 
geführten Schulen gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 SchOG sind im Unterrichtsgegenstand Deutsch auf der 4. 
Schulstufe zumindest vier Schularbeiten im Schuljahr abzuhalten. Dabei ist sicherzustellen, dass im 
zweiten Semester zumindest zwei Schularbeiten stattfinden. Im Unterrichtsgegenstand Englisch ist 
zumindest eine Schularbeit im zweiten Semester abzuhalten. Insgesamt sind in den Sprachgegenständen 
Deutsch und Englisch zusammen höchstens sechs Schularbeiten im Schuljahr abzuhalten. Im 
Unterrichtsgegenstand Mathematik sind auf der vierten Schulstufe vier bis sechs Schularbeiten im 
Schuljahr abzuhalten. Dabei ist sicherzustellen, dass im zweiten Semester jeweils zumindest zwei 
Schularbeiten stattfinden.“ 

7. In Anlage A, Fünfter Teil, Punkt 8. (Förderunterricht) wird im vierten Absatz der Klammerausdruck 
„(„Deutsch“ und/oder „Mathematik“)“ durch den Klammerausdruck „(„Deutsch“, „Englisch“ bei 
Englisch als Unterrichtssprache in zumindest teilweise englischsprachig geführte Schulen gemäß § 10 
Abs. 2 Z 3 SchOG und/oder „Mathematik“)“ ersetzt. 

8. In Anlage A, Fünfter Teil wird nach Punkt 12. folgender Punkt 13. samt Überschrift angefügt: 

„13. Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenz 

Zur Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenzen stehen unterschiedliche schulautonome 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

 – Führung schulautonomer zusätzlicher Fremdsprachen als Freigegenstand, verbindliche und 
unverbindliche Übungen. 

 – Einsatz von „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL), d.h. Fremdsprache als 
Arbeitssprache in einzelnen Unterrichtsgegenständen: Unter „Content and Language Integrated 
Learning“ ist die Verwendung einer Fremdsprache zur integrativen Vermittlung von Lerninhalten 
und Sprachkompetenz außerhalb des Fremdsprachenunterrichts zu verstehen. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass die Fachsprache jedenfalls auf Deutsch erworben wird. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind Unterrichtssprache und Fremdsprachen. Wird „Content and Language 
Integrated Learning“ (CLIL) eingesetzt, so sind Sprache und Ausmaß der Wochenstunden 
festzulegen. 

 – Führung des Erstsprachenunterrichts: Für Schülerinnen und Schüler, die lebensweltlich 
mehrsprachig aufwachsen, besteht die Möglichkeit am Erstsprachenunterricht teilzunehmen. Der 
Erstsprachenunterricht kann grundsätzlich in jeder Sprache angeboten werden, sofern Bedarf 
angemeldet wird und die personellen und stellenplanmäßigen Ressourcen gegeben sind. 

Darüber hinaus kann die zuständige Schulbehörde auf Antrag der Schulleitung, bei Privatschulen auf 
Antrag des Schulerhalters, gemäß § 16 Abs. 3 SchUG die Führung einer lebenden Fremdsprache als 
Unterrichtssprache anordnen. Diese Anordnung kann sich auch auf einzelne Klassen oder einzelne 
Unterrichtsgegenstände beziehen. Der Lehrplan der jeweiligen Schulform bleibt davon unberührt. 

Bei Einrichtung von Englisch als Unterrichtssprache in zumindest teilweise englischsprachig 
geführten Schulen gemäß § 10 Abs. 2 Z 3 SchOG, ersetzt der Unterrichtsgegenstand Englisch den 
Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache. Die Alphabetisierung in der Grundstufe I erfolgt in beiden 
Sprachen, eine flexible Gruppenbildung ist möglich. An Schulen mit Klassen, die bilingual geführt 
werden, sind die Schülerinnen und Schüler mündlich wie auch schriftlich auf ein ausgewogenes Niveau in 
den Sprachen Deutsch und Englisch hinzuführen. Dies hat sich im Unterricht sowie in der 
Leistungsfeststellung abzubilden. Das Fachvokabular soll in beiden Sprachen beherrscht werden. In allen 
Unterrichtsgegenständen, mit Ausnahme von Religion und den Sprachen, sind zweisprachige 
Aufgabenstellungen im Zuge von Leistungsfeststellungen zulässig. Die unterschiedlichen Ausgangs-
Sprachniveaus der Schülerinnen und Schüler sind anfänglich zu berücksichtigen. In jenen 
Unterrichtsgegenständen, die bilingual unterrichtet werden, soll die weniger dominante Sprache 
zunehmend in mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellungen abgebildet werden.“ 
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9. In Anlage A, Sechster Teil (Stundentafeln) lautet lit. b samt Überschrift und Fußnoten: 

„b) Stundentafel der 1. bis 4. Schulstufe 
 Schulstufen und Wochenstunden1 

Pflichtgegenstände 1. 2. 3. 4. Gesamt 

Religion 2 2 2 2  

Sprachen 

Deutsch5 7 7 7 7  

Lebende Fremdsprache5 - - 1 1  

Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Gesellschaft 

Mathematik 4 4 4 4  

Sachunterricht 3 3 3 3  

Musik, Kunst und Kreativität 

Musik 1 1 1 1  

Kunst und Gestaltung 1 1 1 1  

Technik und Design 1 1 2 2  

Gesundheit und Bewegung 

Bewegung und Sport 3 3 2 2  

Verbindliche Übungen      

Lebende Fremdsprache5 x2 x2 - -  

Verkehrs- und Mobilitätsbildung x3 x3 x3 x3  

Gesamtwochenstundenzahl 20–23 20–23 22–25 22–25 90 

Förderunterricht4 1 1 1 1  
 

1 In der 1. bis 4. Schulstufe der Volksschule können im Bereich der Pflichtgegenstände und der 
verbindlichen Übungen die Wochenstunden pro Schulstufe um höchstens eine Wochenstunde, insgesamt 
um höchstens vier Wochenstunden, erhöht bzw. verringert werden. Eine Verringerung des 
Stundenausmaßes im Pflichtgegenstand Religion ist nicht zulässig. Die Gesamtstundenanzahl im 
Pflichtgegenstand Bewegung und Sport im Ausmaß von zehn Jahreswochenstunden darf nicht 
unterschritten werden. Eine gänzliche Streichung eines Unterrichtsgegenstandes auf einer Schulstufe ist 
nicht zulässig. Das Gesamtstundenausmaß von 90 Wochenstunden darf nicht überschritten werden. 

2 Das x² bei der verbindlichen Übung „Lebende Fremdsprache“ bedeutet, dass diese in der Grundstufe I 
mit 32 Jahresstunden integrativ zu unterrichten sind. Dies ist im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Gesamtwochenstundenzahl der Unterrichtsgegenstände zu berücksichtigen, die 
Gesamtwochenstundenzahl wird dadurch nicht verändert. 

3 Das x³ ist bei der verbindlichen Übung „Verkehrs- und Mobilitätsbildung“ vermerkt. Das heißt: in allen 
vier Schulstufen ist die „Verkehrs- und Mobilitätsbildung“ mit jeweils zehn Jahresstunden integrativ, im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Gesamtwochenstundenzahl der Unterrichtsgegenstände zu 
berücksichtigen. Die Gesamtwochenstundenzahl wird dadurch nicht verändert. 

4 Der Förderunterricht in der Grundschule ist als fachübergreifender Unterricht je Unterrichtsjahr und 
Klasse bei Bedarf, für Schülerinnen bzw. Schüler, die eines zusätzlichen Lernangebotes bedürfen, 
anzubieten. Dieser Förderunterricht kann additiv oder integrativ durchgeführt werden. Bei der 
Feststellung der Förderbedürftigkeit durch die Lehrerin bzw. den Lehrer gemäß § 12 Abs. 6 des 
Schulunterrichtsgesetzes sind die voraussichtliche Dauer (Kursdauer) des Förderunterrichts, die Art der 
Förderung sowie der Unterrichtsgegenstand, auf den sich die Förderung bezieht („Deutsch“, „Englisch“ 
bei Englisch als Unterrichtssprache in zumindest teilweise englischsprachig geführte Schulen gemäß § 10 
Abs. 2 Z 3 SchOG und/oder „Mathematik“), in einem schriftlichen Förderkonzept anzugeben. 

5 Anpassung in der Stundentafel bei zumindest teilweise englischsprachig geführten Schulen gemäß § 10 
Abs. 2 Z 3 SchOG: 

Die integrativ geführte verbindliche Übung „Lebende Fremdsprache“ in der Grundstufe I wird als 
verbindliche Übung „Englisch“ geführt. Der Pflichtgegenstand „Lebende Fremdsprache“ in der 
Grundstufe II wird als Pflichtgegenstand „Englisch“ geführt. 

Für die Grundstufe I gilt: In den Pflichtgegenständen Deutsch und Englisch sind jeweils 4 
Wochenstunden vorzusehen. Die Alphabetisierung erfolgt in beiden Sprachen, eine flexible 
Gruppenbildung ist möglich. 

Für die Grundstufe II gilt: Im Pflichtgegenstand Deutsch sind 5 Wochenstunden und im Pflichtgegenstand 
Englisch sind 4 Wochenstunden vorzusehen. 
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Es sind die Vorgaben für die autonome Gestaltung der Stundentafel zu beachten: Eine Verringerung des 
Stundenausmaßes im Pflichtgegenständen „Religion“ ist nicht zulässig. Die Gesamtstundenanzahl im 
Pflichtgegenstand „Bewegung und Sport“ im Ausmaß von 10 Jahreswochenstunden darf nicht 
unterschritten werden. Eine gänzliche Streichung eines Unterrichtsgegenstandes auf einer Schulstufe ist 
nicht zulässig. Das Gesamtausmaß von 90 Wochenstunden darf nicht überschritten werden. 

Weitere schulautonome Gestaltungen der Stundentafel sind nicht möglich. 
 

Unverbindliche Übungen 

 1. Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen:1 

Chorgesang (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Spielmusik (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Bewegung und Sport (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Darstellendes Spiel (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Musikalisches Gestalten (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Bildnerisches Gestalten (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Lebende Fremdsprache (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Interessens- und Begabungsförderung (1)–2 (1)–2 (1)–2 (1)–2 

Erstsprachenunterricht 2–6 2–6 2–6 2–6 

 2. Soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen: 

Chorgesang 2 2 2 2 

Spielmusik 1 1 1 1 

Bewegung und Sport 2 2 2 2 

Darstellendes Spiel 1 1 1 1 

Musikalisches Gestalten 2 2 2 2 

Bildnerisches Gestalten 2 2 2 2 

Lebende Fremdsprache – – 1 1 

Interessen- und Begabungsförderung 2 2 2 2 

Erstsprachenunterricht 2–6 2–6 2–6 2–6 
 

1 Im Sinne einer flexiblen Organisation können die unverbindlichen Übungen bei schulautonomen 
Lehrplanbestimmungen geblockt oder im gleichen Wochenstundenausmaß während des ganzen 
Unterrichtsjahres geführt werden. „(1)“ bedeutet, dass eine unverbindliche Übung auch mit weniger als 
einer ganzen Wochenstunde geführt werden kann.“ 

10. In Anlage A, Neunter Teil (Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände (1. bis 4. Schulstufe)), 
A. Pflichtgegenstände wird nach dem Abschnitt Lebende Fremdsprache (3. und 4. Schulstufe) folgender 
Abschnitt samt Überschrift eingefügt: 

„ENGLISCH 

Bildungs- und Lehraufgabe (1. bis 4. Schulstufe): 

Sprache ist ein wichtiges Instrument zur Welt- und Kulturaneignung und maßgeblich für die 
Identitätsentwicklung in einer globalisierten, mehrsprachig geprägten Welt.5,7 Der Englischunterricht in 
der bilingualen Primarstufe hat zum Ziel, eine grundlegende Sprachhandlungsfähigkeit zu entwickeln, die 
in lebensnahen, kindgerechten und kognitiv anregenden Situationen erlernt und erprobt wird. Englisch 
kann für die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler Erst-, Zweit- oder Fremdsprache sein. Diese 
unterschiedlichen Sprachausgangslagen sind zu berücksichtigen. Die Schülerinnen und Schüler werden 
bei der Entwicklung von Sprachkompetenz und Sprachbewusstsein sowie ihrer individuellen Zwei- und 
Mehrsprachigkeit und interkulturellen Kompetenz5 unterstützt. 

Der Unterricht soll Freude am Umgang mit der englischen Sprache wecken, zum 
(Zu-)Hören/Sprechen, Lesen, Verfassen von Texten und (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung anregen 
und den Wert der Zwei- und Mehrsprachigkeit bewusst machen. Dabei wird auch auf die globale Rolle 
von Englisch als Lingua Franca eingegangen.7 

Ein systematischer Aufbau von standard- und bildungssprachlichen Kompetenzen10 (mündlich und 
schriftlich) unter Rücksichtnahme auf Englisch und seine Varietäten ist im Unterricht zentral und in 
Verbindung mit den anderen Gegenständen des bilingualen Unterrichts zu sehen. 
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Didaktische Grundsätze (1. bis 4. Schulstufe): 

Der Fokus der Unterrichtsgestaltung liegt auf der Bereitstellung einer förderlichen Lernumgebung 
und auf dem Lernprozess, in dem ein kontinuierlicher Kompetenzaufbau erfolgt. Direkte Begegnungen 
mit Native Speakers und internationalen Sprecherinnen und Sprechern schaffen zusätzliche 
Möglichkeiten für die Auseinandersetzung mit authentischen Sprachvorbildern. 

Die vier Kompetenzbereiche (Zu-)Hören/Sprechen, Lesen, Verfassen von Texten und (Recht-
)Schreiben/Sprachbetrachtung sind miteinander vernetzt zu vermitteln. Die mündliche und schriftliche 
Mitteilungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler entwickelt sich kontinuierlich durch einen 
differenzierenden Unterricht, der die unterschiedlichen Ausgangslagen der Schülerinnen und Schüler 
berücksichtigt. 

Eine Aufgabenkultur, die geprägt ist durch vielfältige Methoden, Materialien und (digitale) Medien, 
ermöglicht ein individualisiertes Lernen. Die Lehrperson setzt abwechslungsreiche Arbeits- und 
Sozialformen ein, in denen Schülerinnen und Schüler Englisch in für sie inhaltlich bedeutsamen 
Situationen und Kontexten anwenden. Der Einsatz eines Sprachenportfolios kann sie beim Reflektieren 
ihres Sprachlernfortschritts unterstützen. 

Der Aufbau einer basalen Lesekompetenz ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, annähernd 
fehlerfrei und flüssig altersadäquate Texte zu lesen bzw. vorzulesen. Lesekompetenz und Lesemotivation 
bilden gemeinsam die Grundlage dafür, dass Schülerinnen und Schüler Freude am Lesen entwickeln und 
diese erhalten bleibt. Dadurch können sie kontinuierliche Fortschritte in der Lesefertigkeit erzielen und 
ein stabiles Lese-Selbstkonzept aufbauen.10 

Beim Verfassen von Texten steht der Schreibprozess im Mittelpunkt. Das Planen, Formulieren und 
Überarbeiten von Texten unterschiedlicher Schreibintentionen wird schrittweise durch Strategien 
entwickelt. 

Der Bereich (Recht-)Schreiben und Sprachbetrachtung zielt auf das nachhaltige Beherrschen eines 
begrenzten Schreibwortschatzes sowie Grundeinsichten in Funktionen und Strukturen der englischen 
Sprache ab. Der Rechtschreiberwerb wird durch angemessene Rechtschreibstrategien und 
Übungstechniken unterstützt. 

Durch einen konstruktiven, kreativen und kritischen Medienumgang6 sammeln die Schülerinnen und 
Schüler Erfahrungen beim Sprachhandeln und bei der Sprachreflexion. Sie nutzen und reflektieren 
digitale Medien und Angebote als Informationsquelle und zur Produktion eigener Texte. 

Englisch ist auf allen Schulstufen auch in anderen Gegenständen (mit Ausnahme von Deutsch) als 
Unterrichts- und Arbeitssprache einzusetzen. 

Dieser Lehrplan greift folgende übergreifende Themen auf: Entrepreneurship Education2, 
Interkulturelle Bildung5, Medienbildung6, Politische Bildung7, Reflexive Geschlechterpädagogik und 
Gleichstellung8, Sprachliche Bildung und Lesen10 

Zentrale fachliche Konzepte (1. bis 4. Schulstufe): 

Die inhaltliche Konzeption des Faches Englisch orientiert sich an den zentralen fachlichen 
Konzepten Kommunikation und Wirkung, Inhalt und Form, Norm und Wandel sowie Mehrsprachigkeit 
und Gesellschaft. Sie bilden in ihrer Gesamtheit grundlegende Aspekte des konzeptionellen Wissens für 
den Englischunterricht und stellen einen übergeordneten Orientierungsrahmen für die Auswahl der 
Anwendungsbereiche sowie der damit verknüpften Kompetenzen dar. 

Kommunikation und Wirkung 

fokussiert auf das sprachlich angemessene Interagieren in alltagsnahen Kommunikationssituationen. 
Der Zweck der Kommunikation steht im Vordergrund (zB Darstellungs-, Ausdrucks- und 
Appellfunktion). Schülerinnen und Schüler verstehen, dass Äußerungen immer in einen bestimmten 
Kontext eingebettet sind. 

Inhalt und Form 

fokussiert auf unterschiedliche Funktionen, die Sprachhandlungen haben können. Das Konzept 
verschränkt die rezeptiven (Hören, Lesen) und produktiven (Sprechen, Schreiben) Kompetenzbereiche 
mit den Strukturen einer Sprache. Schülerinnen und Schüler erkennen die Bedeutung verschiedener 
sprachlicher Mittel (Aussprache/Intonation, Wortschatz, Strukturen, Rechtschreibung) für die praktische 
Nutzung der Sprache. Inhaltliches Lernen und der Aufbau von Sprachstrukturen sind miteinander 
verwoben. 
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Norm und Wandel 

kennzeichnen Sprache als System von Zeichen, das Regeln unterworfen ist. Schülerinnen und 
Schüler kennen verschiedene sprachliche Systeme (zB Erstsprachen, Alltagssprachen, Bildungssprachen, 
Bildsprachen, Fremdsprachen) und können diese miteinander vergleichen. Sie erleben, dass sprachliche 
Normen von gesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst werden und sich ständig weiterentwickeln. 

Mehrsprachigkeit und Gesellschaft 

Dieses Konzept bezieht sich auf individuelle und gesellschaftliche Mehrsprachigkeit sowie kulturell 
geprägte Handlungsmuster. 5,7,8 Schülerinnen und Schüler erfahren eine umfassende sprachliche Bildung, 
die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, das gesamte sprachliche Repertoire eines Menschen als 
identitätsbildend anerkennt und dessen Entwicklung unterstützt. 

Die fachlichen Konzepte sind miteinander zu vernetzen, altersgemäß zu bearbeiten und bei der 
Auswahl und Vermittlung von Themen und Inhalten zu berücksichtigen. 

Kompetenzmodell und Kompetenzbereiche (1. bis 4. Schulstufe): 

Der Englischunterricht orientiert sich am Lehrplan für Deutsch und am Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen des Europarates. Die zu erwerbenden Kompetenzen gliedern sich in die 
vier Kompetenzbereiche 

 – (Zu-) Hören/Sprechen, 

 – Lesen, 

 – Verfassen von Texten und 

 – (Recht-) Schreiben/Sprachbetrachtung. 

Die Kompetenzbereiche sind eng miteinander verknüpft, bedingen einander, ergeben gemeinsam mit 
den zentralen fachlichen Konzepten den Kern des Unterrichtsfaches und bauen sich in Synergie zum 
Deutschunterricht auf. Sie sind nicht hierarchisch, sondern miteinander vernetzt zu denken. 

Der Bereich (Zu-)Hören/Sprechen ist eine grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung des 
Sprechens und fokussiert auf das Erfassen einzelner Laute, Wörter, Wortgruppen und das Verstehen von 
Äußerungen in einfachen alltagsnahen Sprechsituationen. Ausgehend vom bewussten Hören und deutlich 
artikulierten Sprechen als Grundlage für den Schriftspracherwerb führt die Kompetenzerweiterung zum 
aktiven Zuhören sowie zum monologischen und dialogischen Sprechen. 

Lesen bildet die Grundlage für lebenslanges Lernen im Sinne einer reflexiven Grundbildung.10 Es 
umfasst das Verstehen auf Wort-, Satz- und Textebene sowie das Erschließen von Informationen und 
Inhalten aus Texten unterschiedlicher Länge und reicht von einem globalen Verständnis bis zum Erfassen 
von Details. 

Im Verfassen von Texten geht es um einen kreativen, inhaltsadäquaten, situationsangemessenen 
und adressatengerechten Umgang mit konzeptionell mündlichen und schriftlichen Texten auf der 
Grundlage der Mitteilungsbereitschaft und entsprechend dem individuellen Sprachniveau. 

Der Bereich (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung umfasst die Alphabetisierung, das nachhaltige 
Beherrschen eines begrenzten Schreibwortschatzes sowie Grundeinsichten in Funktion und Struktur der 
englischen Sprache. Durch Untersuchen und Vergleichen von gesprochenen und geschriebenen Sprachen 
werden Ähnlichkeiten und Unterschiede bewusstgemacht. 

Kompetenzbeschreibungen und Anwendungsbereiche, Lehrstoff (1. bis 4. Schulstufe): 

Schülerinnen und Schüler erwerben die nachfolgenden Kompetenzen unter Berücksichtigung ihrer 
sprachlichen Vorkenntnisse und ihres individuellen Sprach- und Lernstands. 

Die Anwendungsbereiche sind inhaltlich mit den zentralen fachlichen Konzepten und 
Kompetenzbereichen vernetzt, unterstützen den Kompetenzerwerb, sind verbindlich umzusetzen und 
eigenverantwortlich zu gestalten. Es obliegt der Lehrperson, mit welchen Themen sie die 
Anwendungsbereiche erarbeitet. 

1. Schulstufe: 

Kompetenzbereich (Zu-)Hören/Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – aufmerksam zuhören und aufbauend auf einem altersadäquaten Wortschatz ausdrucksvoll und 
lautrichtig sprechen. 

 – sich unter Nutzung von angebotenen Rede- und Sprachhilfen (Scaffolds) mitteilen, anderen 
zuhören und sich an Gesprächen zu Alltagsthemen sprachlich angemessen beteiligen.2 
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Kompetenzbereich Lesen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – eine Graphem-Phonem-Korrespondenz herstellen. 

 – einfache Wortbausteine, Wörter, Wortgruppen, Sätze und kurze Texte unter Anleitung lesen und 
verstehen. 

 – in Vorlesesituationen altersadäquaten Texten über einen angemessenen Zeitraum mitlesend 
folgen. 

 – einfache Handlungsabläufe und Zusammenhänge aus (vor-)gelesenen einfachen Texten erfassen. 

Kompetenzbereich Verfassen von Texten 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – ausgehend vom mündlichen Erzählen ihr Mitteilungsbedürfnis bildlich oder schriftlich umsetzen 
und einfache (gegebenenfalls vorgegebene) Satzmuster einsetzen. 

 – Wörter und kurze Sätze schreiben und sie (bei Bedarf) angeleitet überarbeiten. 

Kompetenzbereich (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – erarbeitete Zeichen und Formen, Laute und Buchstaben ganzheitlich wahrnehmen, differenzieren 
und grafomotorisch umsetzen. 

 – Wörter des erarbeiteten Wortschatzes akustisch, visuell und sprechmotorisch durchgliedern und 
zunehmend richtig schreiben. 

 – Unterschiede in gesprochener und geschriebener Sprache auf der Laut-, Buchstaben-, Wort- und 
Satzebene erkennen sowie Sätze als Sinneinheit wahrnehmen.10 

Anwendungsbereiche 

 – spielerisches Erproben von Sprechsituationen durch Sprach-, Bewegungs- und Rollenspiele unter 
Berücksichtigung von Mimik und Gestik; Einsatz audiovisueller und digitaler Medien 

 – gemeinsames Finden und Reflektieren von Gruppen- und Gesprächsregeln, kommunikatives 
Handeln reflektiert wahrnehmen, verstehen und gewaltfrei gestalten5,7 

 – mündliches und schriftliches Experimentieren im Bereich der phonologischen Bewusstheit 
(lautliche Eigenheiten, Vergleichen von Laut- und Schriftbildern sowie akustische 
Wortgliederungen (Silbenklatschen ua.) 

 – Schreibübungen von Buchstaben, einfachen Wörtern und Satzstrukturen 

 – vielseitige Übungen zum aufbauenden Zusammenlauten, Speichern und Wiedergeben von 
Buchstabengruppen, Wörtern und Sätzen 

 – kreatives, handlungs- und produktionsorientiertes Bearbeiten von ausgewählten literarischen 
Texten (Reime, Gedichte, Lieder) zur Wortschatzerweiterung durch angeleitetes praktisches 
Handeln und aktiven Gebrauch der Sinne 

 – Nutzen von zielgruppenadäquaten Sach- und Gebrauchstexten 

 – Nutzen von Schreibanlässen ausgehend von mündlichem Erzählen, bildlichem Darstellen und 
ersten Wörtern unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen 

2. Schulstufe: 

Kompetenzbereich (Zu-)Hören/Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – deutlich, ausdrucksvoll und an der Standardsprache orientiert sprechen und in alltäglichen 
Sprechsituationen mit zunehmender Sicherheit auf Basis eines altersadäquaten Wortschatzes 
anwenden. 

 – sich unter Nutzung von angebotenen Rede- und Sprachhilfen (Scaffolds) mitteilen, anderen 
aufmerksam zuhören und sich unter Einhaltung vereinbarter Regeln an einfachen 
Gesprächssituationen beteiligen.2 

Kompetenzbereich Lesen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – ihre Leseflüssigkeit steigern, zunehmend klanglich strukturiert lesen sowie erste Strategien in 
Texten für ein Textverständnis einsetzen. 
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 – Wörter, Wortgruppen, Sätze und kurze Texte zunehmend selbständig lesen und verstehen sowie 
altersangemessenen (auch vorgelesenen) Texten mit konkreten Hilfestellungen (zB Bilder, 
Wortschatzlisten) Inhalte entnehmen und ihre Meinung dazu äußern.10 

 – einfache Handlungsabläufe und Zusammenhänge von (vor-) gelesenen einfachen Texten 
erschließen und wiedergeben. 

Kompetenzbereich Verfassen von Texten 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – ausgehend vom mündlichen Erzählen das Mitteilungsbedürfnis durch einfache Wortgruppen, 
Sätze oder kurze Texte umsetzen sowie einfache Satzmuster situationsbezogen anwenden. 

 – Sätze und kurze Texte schreiben und sie (bei Bedarf) angeleitet überarbeiten. 

Kompetenzbereich (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – Buchstaben und Zeichen in einer der Schulschrift angenäherten Form auf- und abschreiben sowie 
beim Schreiben von kurzen Sätzen oder Texten einen erarbeiteten Wortschatz in orthografisch 
richtiger Schreibweise zunehmend korrekt anwenden. 

 – Wörter in Wortbausteine trennen, einfache Regelhaftigkeiten der Rechtschreibung erkennen 
sowie Ordnungs- und Suchübungen als Vorbereitung für die Wörterbucharbeit durchführen. 

 – die Interpunktion als Hinweis für die Stimmführung nutzen, die wichtigsten Wortarten in ihrer 
Funktion verstehen und aus Wörtern syntaktisch korrekte Sätze bauen. 

Anwendungsbereiche 

 – spielerisches Erproben von Sprechsituationen durch Sprach-, Bewegungs- und Rollenspiele unter 
Berücksichtigung von Mimik, Gestik und Intonation8; Einsatz audiovisueller und digitaler 
Medien6 

 – gemeinsames Finden und Reflektieren von Gruppen- und Gesprächsregeln, kommunikatives 
Handeln reflektiert wahrnehmen, verstehen und gewaltfrei gestalten5, 7 

 – mündliches Experimentieren im Bereich der phonologischen Bewusstheit (Silbengliederung, 
Reimwörter, ua.) 

 – kreatives, handlungs- und produktionsorientiertes Bearbeiten von ausgewählten literarischen 
Texten (Kinderliteratur)2,5,7,8 zur Wortschatzerweiterung durch angeleitetes praktisches Handeln 
und aktiven Gebrauch der Sinne zB durch theaterpädagogische Übungen. 

 – Ausführen von bestimmten Handlungen mit Hilfe von Sach- und Gebrauchstexten 

 – Nutzen von Schreibanlässen ausgehend von mündlichem Erzählen, bildlichem Darstellen und 
ersten Wörtern unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen 

 – kreatives Schreiben (Notizen, Sprechblasentexte, Assoziationen ua.) 

 – alphabetische Ordnungs- und Suchübungen; Durchgliedern/Segmentieren, Finden von 
Analogien, Zusammenbauen, Zerlegen und häufiges Schreiben von Wörtern 

 – gemeinsames Reflektieren über sprachliche Phänomene in ausgewählten bzw. bekannten Sprech-
, Lese- und Schreibsituationen10 

3. Schulstufe: 

Kompetenzbereich (Zu-)Hören/Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – Sprech- und Sprachformen adressatengerecht unter Berücksichtigung nonverbaler 
Kommunikation im Gespräch anwenden und Gesprächsregeln formulieren, beachten und 
einfordern. 

 – mit zunehmender Sicherheit auf Basis des erarbeiteten Wortschatzes an der Standardsprache 
orientiert sprechen und dabei sprachliche Ausdrucksformen in monologischen und dialogischen 
Sprechhandlungen situationsgemäß einsetzen. 

Kompetenzbereich Lesen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – längere Texte lesen und verstehen und dabei mit Unterstützung Lesetechniken und Lesestrategien 
zur Erschließung des Textinhaltes anwenden. 

 – Informationen aus Texten entnehmen, vergleichen und dabei unterschiedliche Quellen nutzen.10 
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 – aus der Begegnung mit literarischen Texten5,7,8 eigene Gedanken entwickeln und für 
Anschlusskommunikation nutzen2 

Kompetenzbereich Verfassen von Texten 

 Die Schülerinnen und Schüler können 

 – unterschiedliche Textmuster zu vorgegebenen und freien Themen bewusst nutzen und damit 
Texte sinnvoll planen und verfassen. 

 – Texte nach bestimmten Aspekten überprüfen und mit analogen und digitalen Hilfsmitteln6 
überarbeiten. 

Kompetenzbereich (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – für das richtige Schreiben von Wörtern und kurzen Sätzen auf Basis des erarbeiteten 
Wortschatzes die Möglichkeit des Ableitens nutzen sowie analoge oder digitale Medien beim 
Nachschlagen von Wörtern als Rechtschreibhilfe verwenden.6 

 – die Funktion von Formveränderungen in Wörtern erkennen und zunehmend wesentliche Wort- 
und Satzarten sowie Zeitformen unterscheiden. 

Anwendungsbereiche 

 – Besprechen und Bearbeiten von Themen aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler5,7 

 – spielerisches Erproben von Sprechsituationen in szenischen Spielformen; mündliches 
Präsentieren von Inhalten unter Einsatz von Mimik, Gestik und Intonation 

 – Ausführen von bestimmten Tätigkeiten mit Hilfe von Sach- und Gebrauchstexten; 

 – Durchgliedern/Segmentieren, Ableiten, Finden von Analogien, Zerlegen, häufiges Schreiben von 
Wörtern 

 – kurze Texte mit Hilfe von Methodenwerkzeugen (Wortlisten, Sprechblasen, Tabellen, 
Mindmaps, Formulierungshilfen ua.) konzipieren und verfassen 

 – kreatives Schreiben unter Berücksichtigung der Lebens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen 
und Schüler und der individuellen Schreibinteressen 

 – Überarbeiten von Textstellen und Texten nach bestimmten Kriterien 

 – kreative, handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzung mit literarischen Texten5,7,8 
(Kinderliteratur) durch praktisches und selbsttätiges Handeln; Medieneinsatz6 

 – gemeinsames Reflektieren über sprachliche Phänomene in konkreten Sprech-, Lese- und 
Schreibsituationen unter Verwendung geeigneter Fachbegriffe (für Wort- und Satzarten, 
Zeitformen)10 

4. Schulstufe: 

Kompetenzbereich (Zu-)Hören/Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – verstehend zuhören, Informationen einholen, verständlich nachfragen, etwas erzählen und dabei 
Gesprächstechniken einsetzen und Gesprächsregeln formulieren, beachten und einfordern.2 

 – verständlich, ausdrucksvoll und an der Standard- und Bildungssprache orientiert über bearbeitete 
Themen und Inhalte sprechen (auch aus anderen Gegenständen) und dabei gelernte Fachbegriffe 
in monologischen und dialogischen Sprechbeiträgen anwenden.10 

Kompetenzbereich Lesen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – altersgemäße Texte in verschiedenen Medien lesen und verstehen sowie mit Unterstützung die 
Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem Kontext oder mit geeigneten analogen oder 
digitalen Hilfsmitteln erschließen. 

 – den Inhalt von Texten mit Hilfe von Lesetechniken und Lesestrategien erschließen und die 
Informationen daraus zum Wissenserwerb und zur Wissenserweiterung nutzen.10 

 – ihre Lesemotivation für literarische Texte5,7,8 nutzen und mit Unterstützung Informationen bzw. 
Kerngedanken in diesen verstehen, eigene Gedanken zu Texten entwickeln und sich mit anderen 
über Leseinteressen und Gelesenes austauschen. 

Kompetenzbereich Verfassen von Texten 

Die Schülerinnen und Schüler können 
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 – unterschiedliche Schreibabsichten zu freien und vorgegebenen Themen nutzen, Texte sinnvoll 
planen und mit bewusstem Einsatz sprachlicher Mittel und unter Nutzung unterschiedlicher 
Informationsquellen verfassen. 

 – Texte nach bestimmten Aspekten überprüfen und mit analogen und digitalen Hilfsmitteln 
überarbeiten und berichtigen. 

Kompetenzbereich (Recht-)Schreiben/Sprachbetrachtung 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 – Regeln für normgerechtes Schreiben auf Wort- und Satzebene zunehmend selbstständig 
anwenden, für das richtige Schreiben von Wörtern die Möglichkeit des Ableitens nutzen und 
analoge oder digitale Medien beim Nachschlagen von Wörtern als Rechtschreibhilfe verwenden.6 

 – die Funktion von Formveränderungen in Wörtern sowie die verschiedenen Zeitformen in Sätzen 
und Texten erkennen, adäquat anwenden und wichtige Wort- und Satzarten unterscheiden und 
benennen. 

 – Merkmale und Unterschiede zwischen Alltags- und Bildungssprache im fächerübergreifenden 
Kontext wahrnehmen und reflektieren.10 

Anwendungsbereiche 

 – Besprechen, Bearbeiten und Klären von Themen aus dem Alltag der Schülerinnen und 
Schüler2,5,7 

 – spielerisches Erproben von Sprechsituationen (szenisches Spiel, Dialoge) und Präsentieren von 
Inhalten unter Berücksichtigung von Standardsprache, Mimik und Gestik 

 – Sach- und Gebrauchstexte aus verschiedenen Medien6 zur Wissenserweiterung 

 – Nutzen von Schreibanlässen und kreatives Schreiben unter Berücksichtigung der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler und deren individuelle Schreibinteressen. 

 – Überarbeiten von Textstellen und Texten nach bestimmten Kriterien 

 – Handlungs- und produktionsorientierte Auseinandersetzung mit ausgewählten literarischen 
Texten5,7,8 

 – Anwenden von Strategien für normgerechtes Schreiben 

 – Reflektieren von konkreten Sprech-, Lese- und Schreibsituationen über sprachliche Phänomene 
unter Verwendung geeigneter Fachbegriffe (für Wortarten, Satzarten, Zeitformen)10 

 – Reflektieren über Gemeinsamkeiten/Unterschiede von Sprachen hinsichtlich Aussprache, 
Bedeutung und Schriftzeichen 

 
1Bildungs-, Berufs- und 
Lebensorientierung 

2Entrepreneurship Education 3Gesundheitsförderung 

4Informatische Bildung 5Interkulturelle Bildung 6Medienbildung 
7Politische Bildung 8Reflexive Geschlechterpädagogik 

und Gleichstellung 

9Sexualpädagogik 

10Sprachliche Bildung und Lesen 11Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung 

12Verkehrs- und Mobilitätsbildung 

13Wirtschafts-, Finanz- und 
Verbraucher/innenbildung“ 

  

Artikel 2 

Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der Mittelschulen 

Auf Grund 

 1. des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 37/2023, insbesondere dessen §§ 6 und 21b, 

 2. des § 19 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, BGBl. Nr. 101/1959, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 170/2021, sowie 

 3. des § 2 Abs. 1 und des § 8 des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland, BGBl. 
Nr. 641/1994, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.101/2018, 

wird verordnet: 
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Die Verordnung über die Lehrpläne der Mittelschulen, BGBl. II Nr. 185/2012, zuletzt geändert 
durch die Verordnung BGBl. II Nr. 239/2023, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 § 1 wird am Ende der Z 7 der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und es wird folgende Z 8 
angefügt: 

 „8. Lehrplan der Mittelschule unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung 
(Sonderform Bilinguale Mittelschule) (Anlage 8).“ 

2. In Artikel 2 § 2 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

„(11) Die nachstehend genannten Bestimmungen dieser Verordnung sowie die Anlage zu dieser 
Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xxx/2023 treten wie folgt in bzw. außer Kraft: 

 1. § 1 Z 8, Anlage 1 Fünfter Teil in der Fassung der Z 4, Anlage 2 Sechster und Achter Teil, Anlage 
3 Sechster und Achter Teil, Anlage 4 Sechster und Achter Teil treten mit 1. September 2024 in 
Kraft; gleichzeitig tritt Anlage 1 Fünfter Teil in der Fassung der Z 3 außer Kraft; 

 2. Anlage 8 tritt hinsichtlich der 1. Klassen mit 1. September 2024 und hinsichtlich der weiteren 
Klassen jeweils mit 1. September der Folgejahre klassenweise aufsteigend in Kraft.“ 

3. In Anlage 1 (Lehrplan der Mittelschule), Fünfter Teil (Organisatorischer Rahmen), Z 2 (Schulische 
Gestaltungsfreiräume), in der Fassung der Verordnungen BGBl. II Nr. 1/2023 und BGBl. II 
Nr. 239/2023, entfällt der Absatz betreffend Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
einschließlich der Absatzüberschrift. 

4. In Anlage 1, Fünfter Teil wird nach Punkt 11. (Betreuungsplan für ganztägige Schulformen (=GTS)) 
folgender Punkt 12. samt Überschrift angefügt: 

„12. Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenz 

Zur Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenzen stehen unterschiedliche schulautonome 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

- Führung schulautonomer zusätzlicher Fremdsprachen als Pflichtgegenstände, alternative 
Pflichtgegenstände, Freigegenstände, verbindliche oder unverbindliche Übungen. 

- Einsatz von „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL), dh. Fremdsprache als 
Arbeitssprache in einzelnen Unterrichtsgegenständen: Unter „Content and Language Integrated 
Learning“ ist die Verwendung einer Fremdsprache zur integrativen Vermittlung von Lerninhalten 
und Sprachkompetenz außerhalb des Fremdsprachenunterrichts zu verstehen. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass die Fachsprache jedenfalls auf Deutsch erworben wird. Ausgenommen von 
dieser Regelung sind Unterrichtssprache und Fremdsprachen. Wird „Content and Language 
Integrated Learning“ (CLIL) eingesetzt, so sind Sprache und Ausmaß der Wochenstunden 
festzulegen. 

- Führung des Erstsprachenunterrichts: Für Schülerinnen und Schüler, die lebensweltlich 
mehrsprachig aufwachsen, besteht die Möglichkeit am Erstsprachenunterricht teilzunehmen. Der 
Erstsprachenunterricht kann grundsätzlich in jeder Sprache angeboten werden, sofern Bedarf 
angemeldet wird und die personellen und stellenplanmäßigen Ressourcen gegeben sind. 

Darüber hinaus kann die zuständige Schulbehörde auf Antrag der Schulleitung, bei Privatschulen auf 
Antrag des Schulerhalters, gemäß § 16 Abs. 3 SchUG die Führung einer lebenden Fremdsprache als 
Unterrichtssprache anordnen. Diese Anordnung kann sich auch auf einzelne Klassen oder einzelne 
Unterrichtsgegenstände beziehen. Der Lehrplan der jeweiligen Schulform bleibt davon unberührt. 

Bei Einrichtung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung gemäß § 21f SchOG, in der Englisch zumindest teilweise als Unterrichtssprache geführt wird, 
ersetzt der Unterrichtsgegenstand Englisch den Unterrichtsgegenstand (Erste) Lebende Fremdsprache 
(siehe Anlage 8). An Schulen unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung sind 
die Schülerinnen und Schüler mündlich wie auch schriftlich auf ein ausgewogenes Niveau in den 
Unterrichtssprachen Deutsch und Englisch hinzuführen. Dies hat sich im Unterricht sowie in der 
Leistungsfeststellung abzubilden. Das Fachvokabular soll in beiden Sprachen beherrscht werden. In allen 
Unterrichtsgegenständen, mit Ausnahme von Religion und den Sprachen, sind zweisprachige 
Aufgabenstellungen im Zuge von Leistungsfeststellungen zulässig. Die unterschiedlichen Ausgangs-
Sprachniveaus der Schülerinnen und Schüler sind anfänglich zu berücksichtigen. In jenen 
Unterrichtsgegenständen, die bilingual unterrichtet werden, soll die weniger dominante Sprache 
zunehmend in mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellungen abgebildet werden.“ 
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5. In Anlage 2 (Lehrplan der Mittelschule unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung 
(Sonderform Musikmittelschule)), Sechster Teil (Stundentafeln) lautet Z 1 samt Überschrift und 
Fußnoten: 

„1. Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände1 
Klassen und Wochenstunden 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch     mind. 15 
Lebende Fremdsprache     mind. 122 
Zweite lebende Fremdsprache     -3 
Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik     mind. 14 
Geometrisches Zeichnen     -4 
Digitale Grundbildung mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 4 
Chemie     mind. 2 
Physik     mind. 4 
Biologie und Umweltbildung     mind. 6 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung     mind. 5 
Geografie und wirtschaftliche Bildung     mind. 6 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik     mind. 205 
Kunst und Gestaltung     mind. 6 
Technik und Design     mind. 6 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport     mind. 11 
Ernährung und Haushalt     mind. 1 
Verbindliche Übungen      
Bildungs- und Berufsorientierung     mind. 26 
Sonstige verbindliche Übungen     -7 
Schulautonome Schwerpunktsetzung8      

Gesamtwochenstundenzahl     131-135 

Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Förderunterricht und Bemerkungen zu den 
Stundentafeln: 

Wie Anlage 1. 
 

1 In höchstens fünf Pflichtgegenständen (mit Ausnahme des Pflichtgegenstandes Religion) ist bei 
Vorliegen folgender Bedingungen eine Unterschreitung der Mindestwochenstundenzahl der Stundentafel 
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen) um jeweils eine Wochenstunde zulässig: a) 
Vorliegen geeigneter Maßnahmen, die sicherstellen, dass alle angeführten Kompetenzbereiche der 
einzelnen Unterrichtsgegenstände erfüllt werden, und b) Vorliegen eines anspruchsvollen Konzepts, das 
eine Profilbildung zur Förderung der Interessen, Begabung und Lernmotivation der Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht; der Pflichtgegenstand Digitale Grundbildung ist mit mindestens einer Wochenstunde 
pro Klasse vorzusehen. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. Der 
Unterrichtsgegenstand Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 

3 Bei Führung eines Schwerpunktes im Bereich Sprachen sind mindestens 6 Wochenstunden im 
Pflichtgegenstand Zweite lebende Fremdsprache über zwei Jahre vorzusehen und der Pflichtgegenstand 
Lebende Fremdsprache ist als Erste lebende Fremdsprache zu bezeichnen. Als zweite lebende 
Fremdsprache kann auch eine Volksgruppensprache gewählt werden. Anstelle der zweiten lebenden 
Fremdsprache kann auch Latein angeboten werden. Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter 
besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung ist der Unterrichtsgegenstand Lebende 
Fremdsprache durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der Unterrichtsgegenstand 
Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 
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4 Falls Geometrisches Zeichnen nicht als schulautonomer Pflichtgegenstand geführt wird, sind die 
Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen im Pflichtgegenstand Mathematik (mindestens 
15 Wochenstunden) zu integrieren. Bei Führung eines MINT- (Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaft-Technik) bzw. NAWI- (naturwissenschaftlichmathematischen) Schwerpunktes ist der 
Pflichtgegenstand Geometrisches Zeichnen mit mindestens 2 Wochenstunden zu dotieren. 

5 Pro Schulstufe einschließlich einer Wochenstunde Instrumentalmusik und Gesang sowie einer 
Wochenstunde instrumentales oder vokales Musizieren im Ensemble. 

6 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Die darüber hinausgehenden Stunden können geblockt oder integriert in den Unterricht 
von Pflichtgegenständen geführt werden. 

7 Weitere verbindliche Übungen können eingerichtet werden; ihr Ausmaß ist schulautonom festzulegen 
und mit der Dotation der übrigen Pflichtgegenstände sowie der schulautonomen Schwerpunktsetzung 
abzustimmen. 

8 Zur Vertiefung im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtgegenstände oder in der schulautonomen 
Schwerpunktsetzung in Form von schulautonomen Pflichtgegenständen.“ 

6. In Anlage 2, Sechster Teil lautet Z 2 samt Überschrift und Fußnoten: 

„2. Soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände 
Klassen und Wochenstunden1 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch 4 4 4 4 16 
Lebende Fremdsprache 4 4 3 3 142 
Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik 4 4 4 3 153 
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4 
Chemie – – – 2 2 
Physik – 1 2 2 5 
Biologie und Umweltbildung 2 2 1 2 7 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung – 2 2 2 6 
Geografie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 2 7 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik 7 6 5 5 234 
Kunst und Gestaltung 2 1 2 2 7 
Technik und Design 2 2 2 2 8 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport 3 3 3 2 11 
Ernährung und Haushalt – 1 – – 1 
Verbindliche Übung 
Bildungs- und Berufsorientierung – – 0-1x 0-1x 1x5 

Gesamtwochenstundenzahl 33 34 33-34 34-35 135 

Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Förderunterricht und Bemerkungen zu den 
Stundentafeln: 

Wie Anlage 1. 
 

1 In den Pflichtgegenständen Biologie und Umweltbildung, Kunst und Gestaltung sowie Bewegung und 
Sport weicht die Summe der Wochenstunden von Anlage 1, sechster Teil, Z 2, lit. e, ab. Die Lehrerinnen 
und Lehrer haben dies bei der Planung und Gestaltung des Unterrichtes durch eine Anpassung der Ziele 
und Vorgaben zu berücksichtigen. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. 
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3 Geometrisches Zeichnen ist im Pflichtgegenstand Mathematik zu integrieren. Die integrativ zu 
vermittelnden Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen werden im Lehrplan des 
Unterrichtsgegenstandes Mathematik angeführt. 

4 Pro Schulstufe einschließlich einer Wochenstunde Instrumentalmusik und Gesang sowie einer 
Wochenstunde instrumentales oder vokales Musizieren im Ensemble. 

5 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Zusätzlich 32 Jahresstunden in der 3. bzw. 4. Klasse integriert in den Unterricht von 
Pflichtgegenständen.“ 

7. In Anlage 2, Achter Teil (Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände), A. Pflichtgegenstände wird 
nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Bei gleichzeitiger Führung der Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung ist anstatt Lebender Fremdsprache der Pflichtgegenstand Englisch zu führen (siehe Anlage 
8).“ 

8. In Anlage 3 (Lehrplan der Mittelschule unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung 
(Sonderform Sportmittelschule)), Sechster Teil (Stundentafeln) lautet Z 1 samt Überschrift und Fußnoten: 

„1. Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände1 
Klassen und Wochenstunden 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch     mind. 15 
Lebende Fremdsprache     mind. 122 
Zweite lebende Fremdsprache     -3 
Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik     mind. 14 
Geometrisches Zeichnen     -4 
Digitale Grundbildung mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 4 
Chemie     mind. 2 
Physik     mind. 4 
Biologie und Umweltbildung     mind. 6 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung     mind. 5 
Geografie und wirtschaftliche Bildung     mind. 6 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik     mind. 5 
Kunst und Gestaltung     mind. 6 
Technik und Design     mind. 6 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport     mind. 28 
Ernährung und Haushalt     mind. 1 
Verbindliche Übungen      
Bildungs- und Berufsorientierung     mind. 25 
Sonstige verbindliche Übungen     -6 
Schulautonome Schwerpunktsetzung7      

Gesamtwochenstundenzahl     131-135 

Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Förderunterricht und Bemerkungen zu den 
Stundentafeln: 

Wie Anlage 1. 
 

1 In höchstens fünf Pflichtgegenständen (mit Ausnahme des Pflichtgegenstandes Religion) ist bei 
Vorliegen folgender Bedingungen eine Unterschreitung der Mindestwochenstundenzahl der Stundentafel 
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen) um jeweils eine Wochenstunde zulässig: a) 
Vorliegen geeigneter Maßnahmen, die sicherstellen, dass alle angeführten Kompetenzbereiche der 
einzelnen Unterrichtsgegenstände erfüllt werden, und b) Vorliegen eines anspruchsvollen Konzepts, das 
eine Profilbildung zur Förderung der Interessen, Begabung und Lernmotivation der Schülerinnen und 
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Schüler ermöglicht; der Pflichtgegenstand Digitale Grundbildung ist mit mindestens einer Wochenstunde 
pro Klasse vorzusehen. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. Der 
Unterrichtsgegenstand Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 

3 Bei Führung eines Schwerpunktes im Bereich Sprachen sind mindestens 6 Wochenstunden im 
Pflichtgegenstand Zweite lebende Fremdsprache über zwei Jahre vorzusehen und der Pflichtgegenstand 
Lebende Fremdsprache ist als Erste lebende Fremdsprache zu bezeichnen. Als zweite lebende 
Fremdsprache kann auch eine Volksgruppensprache gewählt werden. Anstelle der zweiten lebenden 
Fremdsprache kann auch Latein angeboten werden. Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter 
besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung ist der Unterrichtsgegenstand Lebende 
Fremdsprache durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der Unterrichtsgegenstand 
Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 

4 Falls Geometrisches Zeichnen nicht als schulautonomer Pflichtgegenstand geführt wird, sind die 
Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen im Pflichtgegenstand Mathematik (mindestens 
15 Wochenstunden) zu integrieren. Bei Führung eines MINT- (Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaft-Technik) bzw. NAWI- (naturwissenschaftlichmathematischen) Schwerpunktes ist der 
Pflichtgegenstand Geometrisches Zeichnen mit mindestens 2 Wochenstunden zu dotieren. 

5 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Die darüber hinausgehenden Stunden können geblockt oder integriert in den Unterricht 
von Pflichtgegenständen geführt werden. 

6 Weitere verbindliche Übungen können eingerichtet werden; ihr Ausmaß ist schulautonom festzulegen 
und mit der Dotation der übrigen Pflichtgegenstände sowie der schulautonomen Schwerpunktsetzung 
abzustimmen. 

7 Zur Vertiefung im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtgegenstände oder in der schulautonomen 
Schwerpunktsetzung in Form von schulautonomen Pflichtgegenständen.“ 

9. In Anlage 3, Sechster Teil lautet Z 2 samt Überschrift und Fußnoten: 

„2. Soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände 
Klassen und Wochenstunden1 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch 4 4 4 4 16 
Lebende Fremdsprache 4 4 3 3 142 
Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik 4 4 4 3 153 
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4 
Chemie – – – 2 2 
Physik – 1 2 2 5 
Biologie und Umweltbildung 2 2 2 2 8 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung – 2 2 2 6 
Geografie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 1 6 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik 2 1 1 1 5 
Kunst und Gestaltung 2 2 1 2 7 
Technik und Design 2 2 2 2 8 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport 8 7 7 7 29 
Ernährung und Haushalt – 1 – – 1 
Verbindliche Übung 
Bildungs- und Berufsorientierung – – 0-1x 0-1x 1x4 

Gesamtwochenstundenzahl 33 34 33-34 34-35 135 
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Freigegenstände, unverbindliche Übungen, Förderunterricht und Bemerkungen zu den 
Stundentafeln: 

Wie Anlage 1. 
 

1 In den Pflichtgegenständen Geografie und wirtschaftliche Bildung, Musik sowie Kunst und Gestaltung 
weicht die Summe der Wochenstunden von Anlage 1, sechster Teil, Z 2, lit. e, ab. Die Lehrerinnen und 
Lehrer haben dies bei der Planung und Gestaltung des Unterrichtes durch eine Anpassung der Ziele und 
Vorgaben zu berücksichtigen. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. 

3 Geometrisches Zeichnen ist im Pflichtgegenstand Mathematik zu integrieren. Die integrativ zu 
vermittelnden Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen werden im Lehrplan des 
Unterrichtsgegenstandes Mathematik angeführt. 

4 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Zusätzlich 32 Jahresstunden in der 3. bzw. 4. Klasse integriert in den Unterricht von 
Pflichtgegenständen.“ 

10. In Anlage 3, Achter Teil (Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände), A. Pflichtgegenstände 
wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt: 

„Bei gleichzeitiger Führung der Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung ist anstatt Lebender Fremdsprache der Pflichtgegenstand Englisch zu führen (siehe 
Anlage 8).“ 

11. In Anlage 4 (Lehrplan der Mittelschule unter besonderer Berücksichtigung der skisportlichen 
Ausbildung (Sonderform Skimittelschule)), Sechster Teil (Stundentafeln) lautet Z 1 samt Überschrift und 
Fußnoten: 

„1. Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände1 
Klassen und Wochenstunden 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch     mind. 15 
Lebende Fremdsprache     mind. 122 

Zweite lebende Fremdsprache     -3 
Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik     mind. 14 
Geometrisches Zeichnen     -4 
Digitale Grundbildung mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 1 mind. 4 
Chemie     mind. 2 
Physik     mind. 4 
Biologie und Umweltbildung     mind. 6 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung     mind. 5 
Geografie und wirtschaftliche Bildung     mind. 6 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik     mind. 4 
Kunst und Gestaltung     mind. 3 
Technik und Design     mind. 5 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport     mind. 405 
Ernährung und Haushalt     mind. 1 
Verbindliche Übungen      
Bildungs- und Berufsorientierung     mind. 26 
Sonstige verbindliche Übungen     -7 
Schulautonome Schwerpunktsetzung8      

Gesamtwochenstundenzahl     134-141 
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1 In höchstens fünf Pflichtgegenständen (mit Ausnahme des Pflichtgegenstandes Religion) ist bei 
Vorliegen folgender Bedingungen eine Unterschreitung der Mindestwochenstundenzahl der Stundentafel 
(Ermächtigung für schulautonome Lehrplanbestimmungen) um jeweils eine Wochenstunde zulässig: a) 
Vorliegen geeigneter Maßnahmen, die sicherstellen, dass alle angeführten Kompetenzbereiche der 
einzelnen Unterrichtsgegenstände erfüllt werden, und b) Vorliegen eines anspruchsvollen Konzepts, das 
eine Profilbildung zur Förderung der Interessen, Begabung und Lernmotivation der Schülerinnen und 
Schüler ermöglicht; der Pflichtgegenstand Digitale Grundbildung ist mit mindestens einer Wochenstunde 
pro Klasse vorzusehen. Mit dieser Möglichkeit der Unterschreitung der Mindestwochenstundenzahl ergibt 
sich für die Skimittelschulen ein schulautonomer Bereich von insgesamt 10 Wochenstunden, der für 
schulautonome Schwerpunktsetzungen genützt werden kann. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. Der 
Unterrichtsgegenstand Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 

3 Bei Führung eines Schwerpunktes im Bereich Sprachen sind mindestens 6 Wochenstunden im 
Pflichtgegenstand Zweite lebende Fremdsprache über zwei Jahre vorzusehen und der Pflichtgegenstand 
Lebende Fremdsprache ist als Erste lebende Fremdsprache zu bezeichnen. Als zweite lebende 
Fremdsprache kann auch eine Volksgruppensprache gewählt werden. Anstelle der zweiten lebenden 
Fremdsprache kann auch Latein angeboten werden. Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter 
besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung ist der Unterrichtsgegenstand Lebende 
Fremdsprache durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der Unterrichtsgegenstand 
Zweite lebende Fremdsprache ist als Lebende Fremdsprache zu bezeichnen. 

4 Falls Geometrisches Zeichnen nicht als schulautonomer Pflichtgegenstand geführt wird, sind die 
Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen im Pflichtgegenstand Mathematik (mindestens 
15 Wochenstunden) zu integrieren. Bei Führung eines MINT- (Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaft-Technik) bzw. NAWI- (naturwissenschaftlichmathematischen) Schwerpunktes ist der 
Pflichtgegenstand Geometrisches Zeichnen mit mindestens 2 Wochenstunden zu dotieren. 

5 Dem unterschiedlichen Stundenerfordernis in der Vorbereitungs- (September bis November), 
Wettkampf- (Dezember bis März) und Übergangsperiode (April bis Juni) kann durch eine Anpassung der 
Wochenstundenanzahl in diesen Abschnitten nachgekommen werden. Übers ganze Jahr betrachtet ist die 
vorgegebene Wochenstundenanzahl jedoch einzuhalten. Die Jahresplanung hat darauf Bedacht zu nehmen 
und ist der Bildungsdirektion verbindlich vorzulegen. 

6 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Die darüber hinausgehenden Stunden können geblockt oder integriert in den Unterricht 
von Pflichtgegenständen geführt werden. 

7 Weitere verbindliche Übungen können eingerichtet werden; ihr Ausmaß ist schulautonom festzulegen 
und mit der Dotation der übrigen Pflichtgegenstände sowie der schulautonomen Schwerpunktsetzung 
abzustimmen. 

8 Zur Vertiefung im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtgegenstände oder in der schulautonomen 
Schwerpunktsetzung in Form von schulautonomen Pflichtgegenständen. 
 

Freigegenstände und unverbindliche Übungen: 

Wie Anlage 1. 

Förderunterricht und Bemerkungen zu den Stundentafeln: 

Siehe Ziffer 2.“ 

12. In Anlage 4, Sechster Teil lautet Z 2 samt Überschrift und Fußnoten: 

„2. Soweit keine schulautonomen Lehrplanbestimmungen bestehen: 

Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen: 

Pflichtgegenstände 
Klassen und Wochenstunden1 

Summe 
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. 

Religion 2 2 2 2 8 
Sprachen 
Deutsch 4 4 4 4 16 
Lebende Fremdsprache 4 4 3 3 142 
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Mathematik und Naturwissenschaften 
Mathematik 4 4 4 3 153 
Digitale Grundbildung 1 1 1 1 4 
Chemie – – – 2 2 
Physik – 1 2 2 5 
Biologie und Umweltbildung 2 2 2 2 8 
Wirtschaft und Gesellschaft 
Geschichte und Politische Bildung – 1 2 2 5 
Geografie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 1 6 
Musik, Kunst und Kreativität 
Musik 1 – 1 1 3 
Kunst und Gestaltung – 1 – 1 2 
Technik und Design 1 1 1 1 4 
Gesundheit und Bewegung 
Bewegung und Sport 12 12 11 12 47 
Ernährung und Haushalt – 1 – – 1 
Verbindliche Übung 
Bildungs- und Berufsorientierung – – 0-1x 0-1x 1x4 

Gesamtwochenstundenzahl 33 35 35-36 37-38 141 
 

1 In den Pflichtgegenständen Geschichte und Politische Bildung, Geografie und wirtschaftliche Bildung, 
Musik, Kunst und Gestaltung sowie Technik und Design weicht die Summe der Wochenstunden von 
jener der Anlage 1, sechster Teil, Z 2, lit. e, ab. Die Lehrerinnen und Lehrer haben dies bei der Planung 
und Gestaltung des Unterrichtes durch eine Anpassung der Ziele und Vorgaben zu berücksichtigen. 

2 Bei gleichzeitiger Führung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung kommt Anlage 8 zur Anwendung; der Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache ist 
durch den Unterrichtsgegenstand Englisch zu ersetzen und der entsprechende Lehrplan umzusetzen. 

3 Geometrisches Zeichnen ist im Pflichtgegenstand Mathematik zu integrieren. Die integrativ zu 
vermittelnden Kompetenzbeschreibungen von Geometrisches Zeichnen werden im Lehrplan des 
Unterrichtsgegenstandes Mathematik angeführt. 

4 In der 3. bzw. 4. Klasse als eigener Unterrichtsgegenstand im Ausmaß von insgesamt mindestens einer 
Wochenstunde. Zusätzlich 32 Jahresstunden in der 3. bzw. 4. Klasse integriert in den Unterricht von 
Pflichtgegenständen.“ 

13. In Anlage 4, Achter Teil (Lehrpläne der einzelnen Unterrichtsgegenstände), A. Pflichtgegenstände 
wird nach dem ersten Absatz folgender Satz eingefügt: 

„Bei gleichzeitiger Führung der Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der 
englischsprachigen Ausbildung ist anstatt Lebender Fremdsprache der Pflichtgegenstand Englisch zu 
führen (siehe Anlage 8).“ 

14. Die einen Teil dieser Verordnung bildende Anlage 8 (Lehrplan der Mittelschule unter besonderer 
Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung (Sonderform Bilinguale Mittelschule)) wird nach 
Anlage 7 angefügt. 

Artikel 3 

Änderung der Verordnung über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen 

Auf Grund 

 1. des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 37/2023, insbesondere dessen §§ 6 und 39, sowie 

 2. des § 7 Abs. 1 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBl. Nr. 244/1965, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2020, 

wird verordnet: 
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Die Verordnung über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen, BGBl. Nr. 88/1985, 
zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 239/2023, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel I § 1 wird nach Z 7 folgende Z 7a eingefügt: 

 „7a. Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule unter besonderer Berücksichtigung der 
englischsprachigen Ausbildung (Anlage A/e)“ 

2. In Art. III § 2 wird folgender Abs. 32 angefügt: 

„(32) Die nachstehenden Bestimmungen dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. II 
Nr. xxx/2024 treten wie folgt in bzw. außer Kraft: 

 1. Artikel I § 1 Z 7a sowie Anlage A Fünfter Teil in der Fassung der Z 4 treten mit 1. September 
2024 in Kraft; gleichzeitig tritt Anlage A Fünfter Teil in der Fassung der Z 3 außer Kraft; 

 2. Anlage A/e tritt hinsichtlich der 1. und 5. Klassen mit 1. September 2024, hinsichtlich der 2. und 
6. Klassen mit 1. September 2025, hinsichtlich der 3. und 7. Klassen mit 1. September 2026 und 
hinsichtlich der 4. und 8. Klassen mit 1. September 2027 in Kraft; 

 3. die Anlagen B/m1 und B/sp treten hinsichtlich der 5. Klassen mit 1. September 2024 und 
hinsichtlich der weiteren Klassen jeweils mit 1. September der Folgejahre klassenweise 
aufsteigend in Kraft; 

 4. die Anlagen A/m1, A/m2 und A/sp treten hinsichtlich der 1. Klassen mit 1. September 2024 und 
hinsichtlich der weiteren weiteren Klassen jeweils mit 1. September der Folgejahre klassenweise 
aufsteigend in Kraft.“ 

3. In Anlage A (Lehrplan der allgemeinbildenden höheren Schule), Fünfter Teil (Organisatorischer 
Rahmen), Punkt 2. (Schulische Gestaltungsfreiräume) entfällt in lit. a (Gestaltungsspielräume der Schule) 
der letzte Absatz samt Überschrift. 

4. In Anlage A, Fünfter Teil wird nach Punkt 10. folgender Punkt 11. samt Überschrift angefügt: 

„11. Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenz 

Zur Förderung mehr- und fremdsprachlicher Kompetenzen stehen unterschiedliche schulautonome 
Möglichkeiten zur Verfügung: 

 – Führung schulautonomer zusätzlicher Fremdsprachen als Pflichtgegenstände, 
Wahlpflichtgegenstände, Freigegenstände, verbindliche und unverbindliche Übungen. 

 – Einsatz von „Content and Language Integrated Learning“ (CLIL), dh. Fremdsprache als 
Arbeitssprache in einzelnen Unterrichtsgegenständen: Unter „Content and Language Integrated 
Learning“ ist die Verwendung einer Fremdsprache zur integrativen Vermittlung von Lerninhalten 
und Sprachkompetenz außerhalb des Fremdsprachenunterrichts zu verstehen. Dabei muss 
sichergestellt sein, dass die Fachsprache jedenfalls auf Deutsch erworben wird. Ausgenommen 
von dieser Regelung sind Unterrichtssprache und Fremdsprachen. Wird „Content and Language 
Integrated Learning“ (CLIL) eingesetzt, so sind Sprache und Ausmaß der Wochenstunden 
festzulegen. 

 – Führung des Erstsprachenunterrichts: Für Schülerinnen und Schüler, die lebensweltlich 
mehrsprachig aufwachsen, besteht die Möglichkeit am Erstsprachenunterricht teilzunehmen. Der 
Erstsprachenunterricht kann grundsätzlich in jeder Sprache angeboten werden, sofern Bedarf 
angemeldet wird und die personellen und stellenplanmäßigen Ressourcen gegeben sind. 

Darüber hinaus kann die zuständige Schulbehörde auf Antrag der Schulleitung, bei Privatschulen auf 
Antrag des Schulerhalters, gemäß § 16 Abs. 3 SchUG die Führung einer lebenden Fremdsprache als 
Unterrichtssprache anordnen. Diese Anordnung kann sich auch auf einzelne Klassen oder einzelne 
Unterrichtsgegenstände beziehen. Der Lehrplan der jeweiligen Schulform bleibt davon unberührt. 

Bei Einrichtung einer Sonderform unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung gemäß § 37 Abs. 1 Z 3 SchOG, in der Englisch zumindest teilweise als Unterrichtssprache 
geführt wird, ersetzt der Unterrichtsgegenstand Englisch den Unterrichtsgegenstand (Erste) Lebende 
Fremdsprache (siehe Anlage A/e). An Schulen unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen 
Ausbildung sind die Schülerinnen und Schüler mündlich wie auch schriftlich auf ein ausgewogenes 
Niveau in den Sprachen Deutsch und Englisch hinzuführen. Dies hat sich im Unterricht sowie in der 
Leistungsfeststellung abzubilden. Das Fachvokabular soll in beiden Sprachen beherrscht werden. In allen 
Unterrichtsgegenständen, mit Ausnahme von Religion und den Sprachen, sind zweisprachige 
Aufgabenstellungen im Zuge von Leistungsfeststellungen zulässig. Die unterschiedlichen Ausgangs-
Sprachniveaus der Schülerinnen und Schüler sind anfänglich zu berücksichtigen. In jenen 
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Unterrichtsgegenständen, die bilingual unterrichtet werden, soll die weniger dominante Sprache 
zunehmend in mündlichen und schriftlichen Leistungsfeststellungen abgebildet werden.“ 

5. Die einen Bestandteil dieser Verordnung bildende Anlage A/e (Lehrplan der allgemeinbildenden 
höheren Schule unter besonderer Berücksichtigung der englischsprachigen Ausbildung) wird nach 
Anlage A/sp (Lehrplan des Realgymnasiums unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen 
Ausbildung) eingefügt. 

6. Anlage A/m1 (Lehrplan des Gymnasiums unter besonderer Berücksichtigung der musischen 
Ausbildung), Anlage A/m2 (Lehrplan des Realgymnasiums unter besonderer Berücksichtigung der 
musischen Ausbildung), Anlage B/m1 (Lehrplan des Oberstufenrealgymnasiums unter besonderer 
Berücksichtigung der musischen Ausbildung), Anlage A/sp (Lehrplan des Realgymnasiums unter 
besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung) und Anlage B/sp (Lehrplan des 
Oberstufenrealgymnasiums unter besonderer Berücksichtigung der sportlichen Ausbildung) werden 
durch die einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden Anlagen A/m1, A/m2, B/m1, A/sp und B/sp 
ersetzt. 

Artikel 4 

Bekanntmachung der Lehrpläne für den Religionsunterricht 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 138/2017, wird bekannt gemacht: 

Die jeweils im Siebten Teil der Anlagen A/m1, A/m2, A/sp, A/e, B/m1 und B/sp der Verordnung 
über die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen, BGBl. Nr. 88/1985, sowie die jeweils im 
Siebenten Teil der Anlage 8 der Verordnung über die Lehrpläne der Mittelschulen, BGBl. II 
Nr. 185/2012, enthaltenen Lehrpläne für den Religionsunterricht wurden von den betreffenden Kirchen 
und Religionsgesellschaften erlassen und werden hiermit gemäß § 2 Abs. 2 des 
Religionsunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 190/1949, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 138/2017, bekannt gemacht. 

Artikel 5 

Änderung der Verordnung über Aufnahms- und Eignungsprüfungen 

Auf Grund der §§ 6 bis 8 des Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 140/2023, wird verordnet: 

Die Verordnung über Aufnahms- und Eignungsprüfungen, BGBl. Nr. 291/1975, zuletzt geändert 
durch die Verordnung BGBl. II Nr. 9/2024, wird wie folgt geändert: 

1. In § 42 werden die Abs. 3a bis 3c durch folgenden Abs. 3a ersetzt: 

„(3a) Die praktische Prüfung für einen schulautonomen musischen Schwerpunktbereich soll ein Bild 
von den Fähigkeiten der Aufnahmsbewerberin und des Aufnahmsbewerbers ergeben. Die 
Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerber zeigen ihre Eignung, ihr Talent, ihr Interesse und ihr 
Leistungspotenzial im jeweiligen schulautonomen musischen Schwerpunktbereich.“ 

2. Dem § 55 wird folgender Abs. 11 angefügt: 

„(11) § 42 Abs. 3a in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xxx/2024 tritt mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft; gleichzeitig tritt § 42 Abs. 3b und 3c außer Kraft.“ 
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